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Name, Sitz und Zweck

Artikel 1.  Name, Sitz und Zweck

Unter dem Namen Käsereigennossenschaft ________________ besteht eine Genossenschaft nach Artikel  828ff des Schweizerischen Obligationenrechtes mit Sitz in der Gemeinde Plaffeien.

Sie bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten durch

a) Eine möglichst rationelle und wirtschaftliche Verarbeitung und Vermarktung der Milch.

b) Die Verbesserung der Milchqualitat und der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.

c) Soziales Handeln in wirtschaftlicher Not

I. Mitgliedschaft

Artikel 2.  Grundsatz

Mitglied kann jeder Verkehrsmilchproduzent werden und Land in der näheren Umgebung bewirtschaftet.

Betriebs- und Erbengemeinschaften, juristische Personen usw. sind wie Einzelmitglieder zu behandeln und haben nur ein Stimmrecht. Sie haben einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen.

Artikel 3.  Erwerb der Mitgliedschaft

a) durch Beitritt

Auf schriftliche Anfrage eines Produzenten entscheidet der Vorstand über die Aufnahme eines neuen Mitglieds. Bei Abweisung steht dem Gesuchsteller das Rekursrecht an die Generalversammlung zu, welches durch eingeschriebenen Brief mit Begründung innert 30 Tagen an den Präsidenten geltend gemacht wird.

b) Durch Erbgang

Die Mitgliedschaft geht mit allen Rechten und Pflichten ohne weiteres an den/die Erben über. Der Vorstand bemüht sich um den Wechsel.

c) Durch Bewirtschafterwechsel

Die Mitgliedschaft geht mit der Veräusserung oder Verpachtung auf den neuen Bewirtschafter über.

Artikel 4.  Eintrittsgeld

Ein Eintrittsgeld kann je nach Stand des Genossenschaftsvermögens verlangt und von der Generalversammlung festgesetzt werden.

Solange die Genossenschaft ein Vermögen aufweist wird i.d.R. kein Eintrittsgeld verlangt.

Eine Rückzahlung des Eintittsgeld wird ausgeschlossen.

Artikel 5.  Erlöschen der Mitgliedschaft

a) Aufgabe der Milchproduktion

b) Verkauf oder Verpachtung des Betriebs

c) Ausschluss

Mitglieder, welche dem Interessen der Genossenschaft trotz Mahnung fortgesetzt zuwiderhandeln oder die Milchproduktion offensichtlich langfristig eingestellt haben, können durch Mehrheitsbeschluss des vollständig anwesenden Vorstands ausgeschlossen werden. Der Entschied ist dem ausscheidenden Mitglied mit eingeschriebenem Brief zu begründen und hat auf das Rekursrecht innert 30 Tagen hinzuweisen. 

Der Ausschluss ist sofort rechtsgültig. Allfällige Forderungen der Genossenschaft bleiben bestehen.

II. Rechte und Pflichten

Artikel 6.   Gleichberechtigung der Mitglieder

Die Mitgliedern stehen in gleichen Rechten und Pflichten, soweit sich aus dem Gesetz und den Statuten nicht eine Ausnahme ergibt.

Artikel 7.  Rechte

Die Mitglieder sind berechtigt, ihre gesamte, den Qualitätsvorschriften entsprechende Milch der Käserei oder Milchsammelstelle abzuliefern.

Die Genossenschafter nehmen ihr Recht mit der Stimmabgabe an der Generalversammlung wahr.

Die Genossenschafter können auf Verlangen Einsicht in die Erfolgsrechnung und die Bilanz nehmen.

Artikel 8.  Treue- und Meldepflicht

Die Genossenschafter sind verpflichtet die Interessen der Genossenschaft in guten Treuen zu wahren, sowie die Bestimmungen der Statuten und Verträge einzuhalten. Beschlüssen und Anordnungen der Genossenschaftsorgane sind zu respektieren.

Bewirtschafterwechsel oder Aufgabe der Alpmilchproduktion sind dem Vorstand mitzuteilen.

Artikel 9.  Übergeordnete Bestimmungen

Das öffentliche und private Recht sind diesen Statuten übergeordnet. Gesetze, Erlasse der Behörden, Beschlüsse und Anordnungen des zuständigen Berufsverband sind verbindlich und einzuhalten.

Artikel 10. Milchlieferung

Die Milchlieferanten haben ihre gesamte oder vereinbarte, selbst produzierte Milch in der Käserei oder Milchsammelstelle abzuliefern. Ausgenommen ist die für die Eigenproduktion, die eigene Familie und die Aufzucht benötigte Milch.

Die Milchlieferungszeiten sind einzuhalten.

Artikel 11. Qualitätssicherung

Jedes Mitglied ist verpflichtet seine Milch nach den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes, sowie den entsprechenden Qualitätsanforderungen zu produzieren und in die Alpkäserei Muscherntal einzuliefern. Grundsätzlich gelten die gleichen Anforderungen an die Milchqualität wie im Talbetrieb.

Milch welche diesen Anforderungen nicht genügt wird zurückgewiesen. 

Der Milchproduzent haftet für einen allfälligen Schaden der Genossenschaft und deren Mitglieder.

Artikel 12. Mitgliederbeiträge

Die Genossenschaft kann zur Erfüllung des Genossenschaftszweckes Mitgliederbeiträge erheben. Höhe und Zahlungsmodus werden durch die GV
 bestimmt. Die GV kann auch ausserordentliche Beitragsleistungen beschliessen.

Artikel 13. Vermögensanspruch

Austretende und ausgeschlossene Mitglieder und ihre Erben haben weder Anspruch auf das genossenschaftliche Vermögen noch auf eine Abfindung.

Artikel 14. Auslösungssumme

Auf eine Auslösungssumme bei Austritt wird verzichtet, sofern der Genossenschaft nicht ein erheblicher Schaden entsteht oder ihr Fortbestand gefährdet ist. 

III. Organisation der Genossenschaft

Artikel 15. Organe

1. Die Generalversammlung

2. Der Vorstand

3. Die Revisionsstelle, sofern auf eine solche nicht verzichtet werden kann

IV. Die Generalversammlung (GV)

Artikel 16. Allgemein, Besuch und Vertretung

Die GV ist das oberste Organ der Genossenschaft. Sie entschiedet, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen, in allen Angelegenheiten der Genossenschaft endgültig.

Jedes anwesende oder rechtmässig vertretene Mitglied hat eine Stimme.

Am Erscheinen verhinderte Mitglieder können sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Die Vollmacht ist vor Beginn der GV dem Präsidenten vorzuweisen.

Artikel 17. Einberufung

Die GV wird durch den Vorstand oder nötigenfalls durch die Kontrollstelle einberufen. Sie findet jährlich einmal statt, kann aber so oft einberufen werden als es die Geschäfte erfordern.

Der Vorstand muss binnen Monatsfrist die GV einberufen, wenn dies zehn Prozent der Mitglieder, jedoch mindestens drei Mitglieder fordern. Das Begehren muss schriftlich begründet an den Präsidenten oder seinen Stellvertreter gerichtet werden.

Die Einladung hat mindestens 10 Tage vor dem Versammlungstag in schriftlicher Form zu erfolgen und die Verhandlungsgegenstände (Traktanden) bekannt zu geben. Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können keine Beschlüsse gefasst werden, es sei denn, dass alle Genossenschafter anwesend sind und kein Widerspruch erhoben wird. Die Stellung von Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung müssen nicht traktandiert werden. Die Einladungen sind allen Mitgliedern zuzustellen.

Artikel 18. Aufgaben und Befugnisse der GV

1. Beschlussfassung über die Art der Milchverwertung.

2. Wahl des Vorstandes und des Präsidenten,  sowie deren Abberufung.

3. die Wahl der Revisionsstelle oder der Verzicht auf die eingeschränkte Revision („opting-out“) und die Wahl einer freiwilligen Kontrollstelle

4. Wahl der Angestellten (des Käsers, sachkundige Person zur Qualitätsüberwachung u.a.) und Genehmigung der Vertragsbedingungen.

5. Entscheid betreffend Rekurse über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern, über die Festsetzung des Eintrittsgeld und der Auslösesumme.

6. Beschlussfassung über den Antrag zur Milchpreisanpassung, die Verteilung des Produkteerlöses, sowie den Jahresbeitrag und andere Leistungen.

7. Beschluss über Ankauf und Verkauf von Aktiven (Mobiliar, Geräte, Einrichtungen, Immobilien usw.)

8. Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung der Organe.

9. Verwendung des Reingewinns bzw. Deckung des Verlustes.

10. Ausgabenkompetenz des Vorstandes, Kreditaufnahme sowie Verwendung der Eigenmittel.

11. Beschluss über Teil- oder Gesamtliquidation

12. Statutenänderungen, Genehmigung der Reglemente und Verträge

13. Beschlussfassung über Schadenersatz und Einberufung eines Schiedsgerichts, sowie gerichtliche Klage

14. Beitritt zu Organisationen und Unternehmen mit verwandtem Zweck, Fusion und/oder Auflösung der Genossenschaft.

15. Errichtung / Aufhebung von Arbeitsgruppen oder Stelle für Qualitätssicherung

Artikel 19. Beschlussfähigkeit

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend oder vertreten ist.  Eine zweite, für den gleichen Zweck einberufene Versammlung, ist ohne Rücksicht auf Beteiligung beschlussfähig (mit Ausnahme von Beschlüssen, die eine qualifizierte Mehrheit verlangen).

Wenn alle Mitglieder anwesend und einverstanden sind, kann auch über Geschäfte beschlossen werden, die nicht auf der Traktandenliste stehen.  Geschäfte ohne Beschlussfassung können ohne Voranzeige jederzeit behandelt werden.

Artikel 20. Abstimmung

Rekurse über den Mitgliedschaftserwerb und den Ausschluss werden in geheimer Abstimmung entschieden, über Wahlen und andere Angelegenheiten muss jedoch nur auf Verlangen von wenigstens drei Mitgliedern geheim abgestimmt werden.  Bei allen Abstimmungen (mit nachstehender Ausnahme) stimmt der Präsident mit.

Bei Beschlüssen über die Entlastung des Vorstandes haben die Vorstandsmitglieder kein Stimmrecht.

Artikel 21. Beschlussfassung

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen, soweit es das Gesetz oder die Statuten nicht anders bestimmen.  Für Wahlen gilt das absolute Mehr.  In Sachgeschäften hat bei Stimmengleichheit der Präsident den Stichentscheid.

Bei Wahlen mit mehr als zwei Kandidaten scheidet jeweils der Kandidat mit der niedrigsten Stimmenzahl aus.  Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

V. Vorstand

Artikel 22. Vorstandsmitglieder und Beschlussfassung

Der Vorstand besteht aus mindestens drei, maximal 5 Mitgliedern, die für eine Amtsdauer von 5 Jahren gewählt werden.  Ersatzwahlen gelten für den Rest der Amtsdauer.

Jeder Genossenschafter kann eine Wahl in den Vorstand annehmen.  Er ist wiederwählbar.
Der Vorstand versammelt sich so oft als notwendig auf Einladung des Präsidenten oder auf Verlangen von zwei anderen Mitgliedern, Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.  Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der angegebenen, gültigen Stimmen.  Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident.

Artikel 23. Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes

Der Vorstand hat die Geschäfte der Genossenschaft mit aller Sorgfalt zu leiten und die genossenschaftliche Aufgabe nach besten Kräften zu fördern.

Er vertritt die Interessen der Genossenschaft gegenüber Dritten.  Die Ausgabenkompetenz des Vorstandes wird durch die Generalversammlung festgelegt.

Dem Vorstand obliegt insbesondere:

1. Die Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung und Vollzug der von ihr gefassten Beschlüsse.

2. Die Aufsicht über den ganzen Geschäftsbetrieb, über Gebäulichkeiten, Einrichtungen und bewegliches Inventar

3. Die Anstellung der von der GV ernannten Personals, insbesondere des Käsers und einer sachkundigen Person zur Überwachung der Milchqualität, der Käseproduktion und der Lagerung der Produkte. Wenn es die Umstände erfordern, kann der Vorstand für das laufende Jahr Personal ohne vorherige Zustimmung der Mitgliederversammlung anstellen.

4. Die Aufnahme von neuen Mitgliedern, Ausschluss und den Austritten von Mitgliedern gemäss Artikel 5 (Mutationen)

5. Die Antragstellung über Eintrittsgeld und Auslösungssumme an die Generalversammlung.

6. Die Überwachung der Einhaltung der Statuten und Beschlüsse.

7. Die Führung des Rechnungswesens, der Protokolle, der Mitgliederliste und übrigen Verzeichnisse, sowie die Meldungen an das Handelsregisteramt. Die Bücher und Belege sind der Kontrollstelle vorzulegen und nötigenfalls zu erklären.

8. Die Schlichtung von Streitfällen unter den Mitgliedern und allfällige Ernennung des Schiedsgericht.

9. Die Förderung der milchwirtschaftlichen Fortbildung und des genossenschaftlichen Geistes.

10. Verlangen es die Umstände, kann der Vorstand Geschäfte, die in seiner Kompetenz liegen, der Generalversammlung zur Beschlussfassung unterbreiten oder delegieren.

Artikel 24. Ämter

Präsident, Sekretär und Kassier bilden, zusammen mit den Beisitzern, den Vorstand.  Es ist ein Vizepräsident zu bestimmen.  Ein Vorstandsmitglied kann gleichzeitig zwei Ämter versehen.

Der Präsident, in dessen Abwesenheit der Vizepräsident, übt die Aufsicht über die Geschäftsführung aus, leitet die Generalversammlung sowie die Vorstandssitzungen und wahrt die Interessen der Genossenschaft gegenüber Dritten.  Er überwacht den Vollzug der gefassten Beschlüsse und legt Rekurse über Eintritt und Ausschluss der Generalversammlung zur Abstimmung vor.

Der Sekretär führt das Protokoll der Generalversammlung und Vorstandssitzungen sowie das Mitgliederverzeichnis.  Die Protokolle sind nach Genehmigung vom Präsidenten und Sekretär zu unterzeichnen und aufzubewahren.  Er besorgt nach Anweisung die Ausfertigung von Verträgen, Korrespondenzen und sonstigen Schriftstücken.  Er überreicht neuen Mitgliedern die Genossenschaftsstatuten. Es können ihm auch weitere Aufgaben zugewiesen werden. Die Sekretariatsarbeiten können an Dritte übertragen werden.

Der Kassier erledigt die Buchführung selbständig oder in Zusammenarbeit mit der beauftragten Stelle.  Er ist für die sorgfältige Aufbewahrung aller Bücher, Rechnungen und Belege während der gesetzlichen Frist von 10 Jahre  verantwortlich.  Er hat insbesondere auf die Sicherheit der Genossenschaftsgelder zu achten.

VI. Revisions- / Kontrollstelle

Artikel 25. Gesetzliche Revisionsstelle

1. Die Revisionsstelle wird durch die Generalversammlung für 1 bis 3 Jahre gewählt. Sie muss den gesetzlichen Anforderungen genügen.

2. Mit Zustimmung aller Genossenschafter kann auf die eingeschränkte Revision verzichtet werde, wenn die Genossenschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist und die Genossenschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat. (Art. 727a OR)

3. Der Verzicht auf die Revision (opting-out) ist auch für die folgenden Jahre gültig und muss dem Handelsregister gemeldet werden. (Art. 62 HregV.)

4. Der Vorstand oder Mitglieder mit Nachschusspflicht können gemäss Art. 906 in Verbindung mit Art. 727a OR bis spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung eine eingeschränkte Revision verlangen. Die Generalversammlung muss in diesem Fall die Revisionsstelle wählen.

Artikel 26. Statuarische Kontrollstelle

1. Untersteht die Genossenschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet sie rechtsgültig auf die eingeschränkte Revision, so hat die Generalversammlung anstelle der gesetzlichen Revisionsstelle eine statutarische Kontrollstelle zu wählen. 

2. Die statutarische Kontrollstelle besteht i.d.R. aus 2 Genossenschafter die nicht zugelassene Revisoren nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes zu sein brauchen. Es kann auch eine unabhängige Kontrollstelle gewählt werden. 

3. Die Kontrollstelle darf nicht aus Mitglieder der Verwaltung oder Angestellte der Genossenschaft bestehen.

4. Die Amtsdauer wird vom Vorstand vorgeschlagen und von der GV bestimmt.

Artikel 27.  Aufgaben der statutarischen Kontrollstelle

1. Die Kontrollstelle hat die Geschäftsführung und die Bilanz für jedes Geschäftsjahr zu prüfen. Sie hat insbesondere zu prüfen, ob sich die Betriebsrechnung und die Bilanz in Übereinstimmung mit den Büchern befinden, ob diese ordnungsgemäss geführt sind und ob die Darstellung des Geschäftsergebnisses und der Vermögenslage nach den massgebenden Vorschriften sachlich richtig ist. Zu diesem Zwecke hat die Verwaltung der Kontrollstelle die nötigen Aufschlüsse du Unterlagen zu geben.

2. Die Kontrollstelle hat der Generalversammlung einen schriftlichen Bericht mit Antrag vorzulegen. 

3. Die Kontrollstelle hat bei der Ausführung ihres Auftrages wahrgenommene Mängel der Geschäftsführung oder die Verletzung gesetzlicher oder statutarischer Vorschriften der Verwaltung und in wichtigen Fällen auch der Generalversammlung mitzuteilen.

4. Die Kontrollstelle kann auf Wunsch eines Genossenschafters, des Vorstands, oder der Geschäftsleitung der ordentlichen Generalversammlung beiwohnen.

5. Der Kontrollstelle ist es untersagt, von den bei den Ausführungen ihres Auftrages gemachten Wahrnehmungen einzelnen Genossenschaftern oder Dritten Kenntnis zu geben. Für die Information ist der Vorstand zuständig.

6. Sie überprüft ob die Änderungen im Vorstand dem Handelsregisteramt gemeldet wurden.

Artikel 28. Rechte und Pflichten der Kontrollstelle
Die Kontrollstelle hat die Einhaltung der Frist zum Abschluss der Jahresrechnung zu Überwachen. Sofort nach deren Vorliegen muss sie einer genauen Prüfung unterzogen werden, Über den Befund erhält die Generalversammlung einen schriftlichen Bericht mit Antrag zur Genehmigung oder Ablehnung.

Ohne diesen Antrag kann die Rechnung nicht abgenommen und Entlastung erteilt werden. 

Die Kontrollstelle ist befugt, bei Feststellung von Unregelmässigkeiten in der Geschäftsführung eine GV einzuberufen und zu leiten.

VII. RECHNUNGSWESEN

Artikel 29. Buchhaltung und Reinertrag
Die Buchführung hat sämtliche Aufwände und Erträge (Belastung und Gutschriften) sowie das Vermögen und das Kapital (Aktiven und Passiven) zu erfassen.  Sie ist jährlich abzuschliessen und auszuweisen durch

1. Die Bilanz

2. Die Erfolgsrechnung

Die Abschlüsse dieser Bücher sind samt dem Bericht der Kontrollstelle spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung mit Rechnungsablage zur Einsicht für die Genossenschafter aufzulegen.

Zur Einsichtnahme in die Buchführung und Korrespondenzen sind nur die vom Vorstand ausdrücklich ermächtigten Genossenschafter berechtigt.

Beschliesst die Generalversammlung keine andere Verwendung des Reinertrages, so wird er in seinem ganzen Umfang dem Genossenschaftsvermögen zugewiesen.

VIII. Haftung

Artikel 30. Genossenschaftsvermögen, Höhe der Haftung

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet 

1. deren Vermögen.

2. das Mitglied, unbeschränkt, persönlich und solidarisch

Innerhalb der Genossenschaft richten sich die Haftungsanteile zu einer Hälfte nach der Anzahl Mitglieder und zur andern Hälfte nach dem Verhältnis der durch die Genossenschaft abgerechneten Alpmilch jedes Mitgliedes in den letzten 5 Jahren.

IX. UNTERSCHRIFT UND BEKANNTMACHUNGEN

Artikel 31. Unterschrift

Die rechtsverbindliche Unterschrift für die Genossenschaft führen kollektiv zu Zweien der Präsident oder Vizepräsident in Verbindung mit dem Sekretär oder dem Kassier.

Artikel 32. Mitteilungen

Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, persönliches Überreichen oder Postzustellung

X. Statutenändeung, Auflösung, Liquidation

Artikel 33. Statutenänderung

Statutenänderungen werden von der Generalversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegeben, gültigen Stimmen beschlossen.

Die Einladung hat den wesentlichen Inhalt der vorgeschlagenen Änderungen bekanntzugeben oder auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme hinzuweisen.

Artikel 34. Teilliquidation 
Die Generalversammlung kann mit Zustimmung von drei vierteln sämtlicher Mitglieder eine Teilliquidation beschliessen, wenn die Gläubigerforderungen erfüllt oder sichergestellt sind.  Beschliesst die GV eine Auszahlung des Erlöses wird der Betrag je zur Hälfte nach der Anzahl Genossenschafter und zur Hälfte nach dem Verhältnis der durch die Genossenschaft abgerechneten Alpmilchmenge jedes Mitgliedes in den letzten 5 Jahren verteilt.

Artikel 35. Auflösung und Liquidation
Die Auflösung der Genossenschaft wird durch die Zustimmung von drei Vierteln sämtlicher Mitglieder und die Fusion der Genossenschaft mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen.  Sind bei der ersten Versammlung nicht genügend Mitglieder anwesend, muss innen vier Wochen eine neue Versammlung stattfinden. Die GV bezeichnet den/die Liquidatoren

Das nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen wird je zur Hälfte nach der Anzahl Genossenschafter und zur andern Hälfte nach dem Verhältnis der durch die Genossenschaft abgerechneten Alpmilchmenge jedes Mitgliedes in den letzten 5 Jahren verteilt. 
XI. STREITIGKEITEN

Artikel 36. Schiedsgericht
Streitigkeiten, von welchen die Genossenschaft, der Vorstand oder Mitglieder betroffen sind, werden durch ein Schiedsgericht entschieden, In dieses ernennt jede Partei einen Vertreter. Beide Schiedsrichter bezeichnen gemeinsam den Obmann.  Können sie sich über dessen Person nicht einigen, so wird er vom Oberamtmann des Sensebezirks ernannt,

Das Schiedsgericht amtet nach dem Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit.  Die Verhandlungen sollen möglichst formlos und ohne Beizug von Anwälten als Parteibeistand geführt werden.

Artikel 37. Statutenverletzung

Bei Verletzung der Pflichten dieser Statuten können die Fehlbaren für allen der Genossenschaft erwachsenen Schaden haftbar gemacht werden.

XII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 38. Gültigkeit
Diese Ur-Statuten wurden in der Generalversammlung vom 24.Juni 1998 angenommen und am unten stehenden Datum revidiert. Sie treten sofort in Kraft.

Ort, Datum 

Der Präsident
Der Sekretär

_____________________________ 
________________________________

Unterschrift
Unterschrift
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